
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1.  Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

 Antrag: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019.

2.  Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung an die Aktionäre
 Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von insgesamt CHF 6.75 (brutto) pro Aktie, 

bestehend aus CHF 3.50 (brutto) ordentliche Dividende (CHF 2.275 netto nach Abzug von  
35 % Verrechnungssteuer) und CHF 3.25 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungs-
steuerfrei).  

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2019

 Antrag: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 3.50 (brutto) pro Aktie und Vortrag 
des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung:

Vortrag aus Vorjahr  CHF 311.0 Mio.
Jahresgewinn  CHF 40.7 Mio.
Bilanzgewinn am 31. Dezember (zur Verfügung der Generalversammlung)  CHF 351.7 Mio.
Ausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie (brutto) CHF – 55.8 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung  CHF 295.9 Mio.

2.2. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

 Antrag: Ausschüttung von CHF 3.25 pro Aktie aus den Reserven aus  Kapitaleinlagen 

Reserven aus Kapitaleinlagen am 31. Dezember 2019
(zur Verfügung der Generalversammlung)  CHF 628.0 Mio.
Ausschüttung (CHF 3.25 pro Aktie)  CHF – 51.8 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung  CHF 576.2 Mio.

 Die eigenen Aktien der Gesellschaft sind nicht ausschüttungsberechtigt. 

 Bei Annahme der Anträge gemäss den Traktanden 2.1 und 2.2 erfolgt die gesamte Auszahlung 
am 30. April 2020 an diejenigen Aktionäre, die am 29. April 2020 Aktien halten. 

 Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Auszahlung berechtigt, ist der 27. April 2020. Ab dem 
28. April 2020 werden die Aktien ex-Ausschüttung gehandelt. 

3.  Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

 Antrag: Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

4.  Wahlen

4.1  Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 

 a. Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied und Präsident des  
 Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied und Präsident des Verwal-
tungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 

 b. Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Verwaltungsrats für eine 
  Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

 c. Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer 
bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

 d. Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer 
bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

 e. Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine  
Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

 f.  Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer 
bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

 g.  Wiederwahl von Jürg Stöckli als Mitglied des Verwaltungsrats 

   Antrag: Wiederwahl von Jürg Stöckli als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer 
bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2  Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss

 a.  Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungs- 
 ausschusses

   Antrag: Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Nominierungs- und  
Entschädigungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung.

 b.  Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungs- 
 ausschusses

   Antrag: Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und  
Entschädigungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung.

 c.  Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungs- 
 ausschusses

   Antrag: Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und  
Entschädigungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung.

4.3  Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

 Antrag: Wiederwahl der Anwaltskanzlei André Weber, Zürich und Locarno, als unabhängiger 
Stimmrechtsvertreter bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4  Wiederwahl der Revisionsstelle

 Antrag: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von 
einem Jahr.

5. Vergütungen 

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

 Antrag: Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2019.

 Erläuterungen: Die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2019 ist rein konsultativ. Der 
 Ver gütungsbericht ist Bestandteil des Geschäftsberichts 2019 und wird den Aktionären als 
 Sonderdruck zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung zugestellt. 

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder des 
 Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020 

 Antrag: Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 0.70 Mio. für die fixe Vergütung der 
 Mit glieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2020.

 Erläuterungen: Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den ordentlichen Verwaltungsrats-
honoraren in Form von Barvergütungen für die sieben Mitglieder und enthält die Vergütungen  
für die Tätigkeit in den Ausschüssen. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31 ff. der 
 Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der 
 Gruppen leitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 

 Antrag: Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 2.25 Mio. für die fixe Vergütung der 
 Mitglieder der Gruppenleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020.

 Erläuterungen: Die Gruppenleitung besteht im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich aus maximal 
fünf  Mitgliedern. Der maximale Gesamtbetrag der fixen  Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: 
CHF 1.85 Mio. aus kurzfristigen Leistungen und CHF 0.40 Mio. aus Arbeit geberbeiträgen in  
die Kadervorsorge. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31 ff. der Statuten enthalten. 
Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung 
für das Geschäftsjahr 2019 

 Antrag: Genehmigung des Betrags von CHF 1.00 Mio. für die variable Vergütung der Mitglieder 
der Gruppen leitung für das Geschäftsjahr 2019. 

 Erläuterungen: Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: 
CHF 0.68 Mio. aus Bonus als Barzahlung und CHF 0.32 Mio. aus Vergütung in Aktien. Die  
Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31 ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten 
 finden sich im Vergütungsbericht. 

6. Statutenänderungen 

6.1 Genehmigtes Aktienkapital
 Art. 3a der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein genehmigtes Kapital im Maximalbetrag von  

CHF 1 000 000.–. Die entsprechende Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Kapitalerhöhung  
läuft am 20. April 2020 ab. Um die Handlungsfähigkeit zur Umsetzung neuer Projekte zu erhalten,  
beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Schaffung eines neuen  
genehmigten Kapitals in der Höhe von höchstens CHF 1 000 000.– durch Ausgabe von höchstens  
1 000 000 voll liberierten Namenaktien à CHF 1.– nominal, wobei die Erhöhung durch  
Festübernahme erfolgen kann.

 Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, diese Kapitalerhöhung bis zum 24. April 2022  
vorzunehmen. Der Ausgabebetrag soll durch den Verwaltungsrat festgesetzt werden. Bezugs-
rechte können unter gewissen Umständen ausgeschlossen werden.

 Antrag: Im Zusammenhang mit der Schaffung von genehmigtem Kapital sind die Statuten  
mit einem neuen Art. 3a wie folgt zu ergänzen, unter gleichzeitiger Streichung des bisherigen  
Art. 3a zum genehmigten Kapital:

 «Art. 3a: Genehmigtes Kapital
 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 24. April 2022 um  

höchstens CHF 1 000 000.– zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 1 000 000 voll zu liberierenden 
Namenaktien à CHF 1.– nominal. 

 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen 
und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (1) für die Übernahme  
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder Immobilien durch Aktientausch, (2) zur 
Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, 
Immobilien oder neuer Investitionsvorhaben oder (3) für eine internationale Platzierung von Aktien. 
Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der 

 Gesellschaft zu verwenden. 

 Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und / oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist 
ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividenden-

 berechtigung festzusetzen. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbe-
schränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.»

6.2 Reduktion des bedingten Aktienkapitals
 Art. 3c der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein bedingtes Kapital im Maximalbetrag von  

CHF 2 495 763.–, das im Zusammenhang mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen 
Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften verwendet werden 
kann. Der Maximalbetrag soll auf neu CHF 1 000 000.– reduziert werden.

 Antrag: Im Zusammenhang mit der Reduktion des bedingten Kapitals ist Abs. 1 von Art. 3c der 
Statuten wie folgt anzupassen (die Absätze 2 bis 5 bleiben unverändert):

 «Art. 3c: Bedingtes Kapital
 Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von  

höchstens 1 000 000 voll zu liberierenden Namenaktien à CHF 1.– nominal um den Maximalbetrag von  
CHF 1 000 000.– erhöht durch Ausübung von Wandel- und / oder Optionsrechten, die in Verbindung  
mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder  
von Konzerngesellschaften eingeräumt werden.»

6.3 Anpassungen mit Bezug auf die Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung durch die Generalversammlung

 Bislang wurde die Vergütung des Verwaltungsrats pro Geschäftsjahr von der General- 
versammlung genehmigt. Neu soll die Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen 
zwei ordentlichen Generalversammlungen genehmigt werden.

 Antrag: In diesem Zusammenhang ist Abs. 1 von Art. 17 der Statuten wie folgt anzupassen 
(Absatz 2 bleibt unverändert):

 «Art. 17: Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 
 Die Generalversammlung genehmigt jährlich in der Regel an der ordentlichen Generalversammlung 

gesondert die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wie folgt:
 a. Fixe Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Periode bis zur nächsten ordentlichen   

 Generalversammlung;
 b. Fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das im Zeitpunkt der Generalversammlung  

 laufende Geschäftsjahr;
 c. Gegebenenfalls variable Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Periode von der  

 letzten ordentlichen Generalversammlung bis zur aktuellen Generalversammlung; sowie
 d. Variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr.
 Die Abstimmung der Generalversammlung hat bindende Wirkung.»

Organisatorische Hinweise

Unterlagen 

Der Geschäftsbericht 2019 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung,  
dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle liegt seit 26. Februar 2020 am  
Gesellschaftssitz an der Grabenstrasse 25 in 6340 Baar zur Einsichtnahme auf und kann dort 
bestellt  werden. 

Darüber hinaus ist der Geschäftsbericht 2019 auch auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar: 
www.allreal.ch/nc/de/investoren/berichterstattung 

Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Allreal Holding AG wird, 
zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Antwortformular zugestellt.  
Stimmberechtigt sind die am 30. März 2020 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht einge- 
tragenen Aktionäre der Allreal Holding AG. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortformulars  
(möglichst vor dem 21. April 2020) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 31. März 2020 bis und mit 24. April 2020 werden keine Eintragungen im Aktienbuch 
vorgenommen.

Im Falle eines Verkaufs von Aktien ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Teilnahme an der Generalversammlung

Gestützt auf die in der COVID-19-Verordnung 2 (Fassung vom 16. März 2020) vom Bundesrat  
erlassenen Massnahmen sind öffentliche und private Versammlungen in der Schweiz derzeit ver- 
boten. Aus diesem Grund ist eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung 
dieses Jahr nicht möglich und die Generalversammlung wird ohne physische Teilnahme der  
Aktionäre durchgeführt werden.

Ihre Stimm- und Wahlrechte als Aktionäre sind jedoch vollumfänglich gewahrt und können – aus-
schliesslich und zwingend – über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter wie folgt erteilt  
werden:

Schriftlich: Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das zugestellte Antwortformular ent- 
sprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit allfälligen Stimmanweisungen mit dem beigelegten 
Antwortcouvert zurückzusenden an:

Anwaltskanzlei André Weber, Zürich und Locarno, vertreten durch Rechtsanwalt André Weber,  
Haus Gryffenberg, Bahnhofstrasse 10 / Börsenstrasse 18, 8001 Zürich

Elektronisch: Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter  
alternativ durch elektronisches Fernabstimmen erteilt werden. Die dazu nötigen Login-Daten und 
Instruktionen erhalten die Aktionäre zusammen mit den übrigen Unterlagen. Die elektronische  
Teilnahme beziehungsweise allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis 
spätestens am 21. April 2020, 23:59 Uhr (MEZ), möglich.

Um Aktionären die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, bitten wir die Aktionäre, diese schriftlich 
bis spätestens 21. April 2020 an folgende E-Mail-Adresse zu senden: info@allreal.ch. Die Fragen  
werden schriftlich beantwortet.

Je nach aktueller Entwicklung der Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich 
Organisation und Durchführung der Generalversammlung vorzunehmen.

Baar, 27. März 2020  Ralph-Thomas Honegger
Allreal Holding AG   Präsident des Verwaltungsrats 

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Allreal Holding AG
Freitag, 24. April 2020, 16:00 Uhr, Eggbühlstrasse 15, 8050 Zürich 


